Aufsichtsbeschwerde     (Stand: 01.11.98/M1)





Die Dienstaufsicht ist eine allgemeine Behördenaufsicht über nachgeordnete Verwaltungsstellen desselben Ressorts; dabei handelt es sich im wesentlichen um Personalaufsicht. Bei der Fachaufsicht werden Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit einer Maßnahme überprüft. Rechtsaufsicht wird gegenüber z.B. Gemeinden ausgeübt, die im Bereich der Selbstverwaltung handeln (z.B. Hallenvergabe).


Die A. stellt einen formlosen Rechtsbehelf dar, der sich aus Art. 17 GG (Petitionsrecht) ergibt. Sie ist an keine Frist gebunden. Die Behörde muß die Angelegenheit prüfen und Antwort geben; dabei hat sie die wesentlichen Gesichtspunkte unter Würdigung des Vorbringens des Betroffenen zu erörtern, eine kursorische Begründung reicht aus.


Die A. sollte erhoben werden, wenn das Vorgehen von Polizei oder Behörden willkürlich oder nicht den Gesetzen zu entsprechen scheint; sie ist nicht mit Kosten verbunden; adressiert wird die A. an die Dienststelle der Polizei oder Behörde, bei der die Person, gegen die sich die Beschwerde richtet, beschäftigt ist. Ist die Person nicht namentlich bekannt, ist die Beschwerde gegen Unbekannt zu richten, wobei eine möglichst genaue Beschreibung  sinnvoll ist, damit die Person ermittelt werden kann.





Auch wenn die A. selten zu einem deutlichen Erfolg führt, hat sie doch verschiedene Vorteile:





-Die beteiligten Beamten werden von ihrem Vorgesetzten zur Rede gestellt und sind in Zukunft zurückhaltender.


-Der Fall wird dokumentiert.


-Der Name der Person, gegen die die Beschwerde gerichtet ist, wird bekannt.





Beispiel (hier ist eine Rechtsaufsichtsbeschwerde unangebracht):


                                                                 


Sehr geehrte Damen und Herren,                                   


                                                                 


hiermit erhebe ich                                               


                                                                 


Dienst- und Fach(- bzw. Rechts)aufsichtsbeschwerde                                    


                                                                 


gegen                                                            


                                                                 


den mir namentlich nicht bekannten Einsatzleiter der Polizeikontrollstelle am 01.05.93 in Holzhausen.             


                                                                 


Begründung:                                                      


Obwohl ich mich ausweisen konnte und die Fahrzeugpapiere nicht zu beanstanden waren, wurde ich an der Kontrollstelle eine Stunde festgehalten, ohne daß mir hierfür eine Begründung gegeben wurde; dies stellt einen klaren Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit dar. Die beteiligten Beamten weigerten sich, ihren Dienstausweis zu zeigen oder den Einsatzleiter zu benennen, offensichtlich waren sie sich der Unrechtmäßigkeit ihres Handelns bewußt. Da ich aufgrund dieser rechtswidrigen Freiheitsberaubung die Teilnahme an einem wichtigen Termin versäumte, kündige ich Ihnen eine Schadensersatzforderung an,  strafrechtliche Schritte behalte ich mir vor.                    


                                                                 


Mit freundlichen Grüßen
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